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Der ursprüngliche Lärmaktionsplan vom 26.3.2008 wurde von der Gemeindevertre-

tung am 23.6.2008 beschlossen. 

Die 1. Fortschreibung wurde am 29.11.2013 von der Gemeindevertretung              

beschlossen. 

Die 2. Fortschreibung wurde am 17.09.2018 von der Gemeindevertretung              

beschlossen. 

 

 

 

 

Die 2. Fortschreibung wurde bearbeitet durch das  

Amt Lensahn 

Eutiner Str. 2 

23738 Lensahn 

Bearbeiter: Herr Bruhse 

 

 

 

 

 

Lensahn, den 17. September 2018
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2. Fortschreibung des Aktionsplanes 

der Gemeinde Manhagen 

 gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz  

 

1. Allgemeines  

1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-

bahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berück-

sichtigen sind 

Das Gebiet der Gemeinde ist durch die folgenden auf den strategischen Lärmkar-

ten ersichtlichen Hauptverkehrsstraßen (über 3 Mio. Kfz/a) betroffen:  

 BAB A 1  

1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 

Gemeinde Manhagen (GKZ 01055029) 

über Amt Lensahn 

Eutiner Str. 2 

23738 Lensahn 

1.3 Rechtlicher Hintergrund 

 Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom  

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm  

 §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz 

1.4 Geltende Grenzwerte  

Geltende nationale Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst. 
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2. Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen  

LDEN   dB(A) Belastete Menschen  

Straßenlärm 

 LNight   dB(A) Belastete Menschen 

Straßenlärm 

über 55 bis 60 0  über 50 bis 55 0 

über 60 bis 65 0  über 55 bis 60 0 

über 65 bis 70 0  über 60 bis 65 0 

über 70 bis 75 0  über 65 bis 70 0 

über 75 0  über 70 0 

Summe 0  Summe 0 

 

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und  

Wohnungen  

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen 

55 - 65 dB(A) LDEN 0,827 0 

65 - 75 dB(A) LDEN 0,159 0 

über 75 dB(A) LDEN 0,048 0 

Summe 1,034 0 

 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 

Sowohl die Anzahl betroffener Personen als auch die Höhe der Belastung (mit 

Belastungen von weniger als 60 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight) sind auf 0 zurück-

gegangen und als sehr gering zu bezeichnen.  

Im Gebiet der Gemeinde Manhagen wurden auf Grundlage der Lärmkartierung 

2017 keine Lärmprobleme und keine verbesserungsbedürftigen Situationen fest-

gestellt. 
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2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 

Die Gemeinde Manhagen ist dörflich strukturiert. Es überwiegt ländliche Wohnnut-

zung, begleitet von landwirtschaftlichen Betrieben und vereinzeltem Gewerbe. Für 

die betroffenen Einwohner werden die Grenzwerte der 16. BImSchV für Dorfge-

biete tags und nachts eingehalten. Die zentrale Ortslage Manhagen wird von kei-

nen Lärmpegeln über 65 dB(A) durch Verkehrslärm der A 1 betroffen. 

3. Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Nach Aufstellung des Aktionsplanes 2008 hat der Einbau einer lärmreduzierenden 

Deckschicht (Minus-2-Decke) auf der BAB in diesem Abschnitt zu einer Lärmmin-

derung geführt.  

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 

Es sind seitens der Straßenbauverwaltung keine weiteren Maßnahmen zum akti-

ven oder passiven Schallschutz an der A 1 geplant. 

Da keine relevanten Lärmbelastungen auf Grundlage der Lärmkartierung 2017 

festzustellen sind, werden seitens der Gemeinde Manhagen keine Maßnahmen 

zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre geplant. 

 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 

Schutz für die nächsten fünf Jahre 

Da nach der Bewertung der Lärmsituation keine Lärmprobleme und verbesse-

rungsbedürftige Situationen zu erkennen sind bzw. weitergehende Maßnahmen 

zur Lärmminderung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht realisierbar sind, 

bedarf es keiner Maßnahmenplanung. In weiteren Planungen, insbesondere der 

Bauleitplanung, werden mögliche lärmmindernde Maßnahmen einbezogen und im 

Rahmen der Abwägung berücksichtigt.  
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3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 

Einer langfristigen Strategie bedarf es nicht, da nach Auswertung der Lärmkartie-

rung 2017 keine Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen vorlie-

gen und der Schutz ruhiger Gebiete ausreichend gewährleistet ist. 

 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 

Eine weitere Verminderung der bereits auf 0 reduzierten Betroffenenzahlen ist 

nicht möglich.  

 

4. Formelle und finanzielle Informationen 

4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans  

14.11.2017 

4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans 

17.09.2018 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen 

Öffentliche Auslegung des Plans vom 05.03.2018 bis 04.04.2018 im Amt 

Lensahn.  

Stellungnahmen konnten bis zum 18.04.2018 abgegeben werden. 

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans 

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47 d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen       

Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten jedoch nach fünf Jahren überprüft 

und erforderlichenfalls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des                 

Aktionsplanes werden dabei ermittelt und bewertet. 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans 

Die Kosten für die Aufstellung des Aktionsplanes trägt die Gemeinde. 
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4.6 Weitere finanzielle Informationen 

Die vorgesehenen Maßnahmen verursachen keine weiteren Kosten. 

 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 

Der Aktionsplan kann über den Link www.lensahn.de unter der Rubrik Amt Len-

sahn/ Gemeinde Manhagen/ Aktuelles eingesehen werden. 

 

Manhagen, den 22. Oktober 2018 

 

 

_____________________________ 

- Bürgermeister- 

 

 

 

 

http://www.lensahn.de/

